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Antrag auf Erstattung der verletzungsbedingten Kosten
als einmalige Beihilfe nach § 22 Abs. 3 SGB II

Sehr geehrte(r) Frau/Herr 

bezüglich unseres durch Sie genehmigten Umzug,
beantragen wir die Übernahme der verletzungsbedingten Kosten als einmalige Beihilfe nach § 22 Abs. 3 SGB II.

Da wir den Umzug selbst organisieren, aber nicht alleine machen können, sind wir auf Fremdhilfe angewiesen.

Zu den zu erstattenden Kosten gehören u.a.
1. Mietwagen,
2. Anmietung von Umzugskartons,
3.Kosten für Verpackungsmaterial,
Kosten für das Parken eines Umzugswagens in den Halteverbotszonen.
Kosten für die Versorgung mithelfender Familienangehörige und Bekannte.
In der Regel bis zu 3 Helfern á 25,00 € je Person.

Siehe :
Richtlinie der Stadt Krefeld, [vom 11.11.2010] Seite 68/69 Punkt VIII.3, 
SG Dresden v. 15.08.2005 – S 23 AS 692/05 ER 
info also 5/2010 Seite 232-233 ( Prof. Dr. Uwe Berlit )
BSG Urteil v. 06.05.2010 – B 14 AS 7/09 R 

Ich bitte Sie mir Ihre Entscheidung per Bescheid mitzuteilen.

Mit freundlichem Gruß

Schicken Sie bitte Ihre Antwort an den Absender, die Vereinsadresse ist nicht die Absendeadresse !
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